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Stefanie Schüler-Springorum und Ulrike We-
ckel (beide Berlin) hatten eingeladen, über das
Verhältnis von Rache und Recht 1945/1946
nachzudenken, die Schuldfrage zu historisie-
ren und selbstkritisch unser Moralisieren der
NS-Nachgeschichte in den Blick zu nehmen.
Die extremen Massenverbrechen der Deut-
schen lagen bei Kriegsende offen zu Tage.
Wie konnte man darauf reagieren und wie
wurde reagiert? Es ging in dieser Sektion
um verschiedene zeitgenössische Perspekti-
ven, vor allem aus jüdischer und deutscher
Sicht, um Rachephantasien und -realitäten so-
wie die juristischen Überlegungen und In-
terventionen der Alliierten. Elisabeth Gallas
(Leipzig/Wien) und Laura Jockusch (Hai-
fa/Jerusalem) untersuchten jüdische Institu-
tionen, die Organisation „Jewish Cultural Re-
construction“ und den Jüdischen Weltkon-
gress. Mark Roseman (Bloomington) trug zu
Täterbildern und Holocaustnarrativen der jü-
dischen Opfer vor und Ulrike Weckel zu Op-
ferbildern und den diversen Rachephantasien
der Deutschen.

Noch bis Kriegsende war auf allen Sei-
ten der Alliierten sehr kontrovers diskutiert
worden, ob nicht Massenhinrichtungen von
deutschen Kriegsverbrechern der beste Weg
der Vergeltung seien. Dass schließlich ab
Sommer 1945 der Weg der Gerichtsverfah-
ren eingeschlagen wurde, hin zum Nürnber-
ger Hauptkriegsverbrecherprozess vor einem
Internationalen Militärtribunal, den Nürnber-
ger Nachfolgeprozessen und den vielen hun-
dert Verfahren in den jeweiligen Besatzungs-
zonen, war keineswegs so selbstverständ-
lich, wie es uns heute erscheinen mag. We-
der war die Rechtsgrundlage geklärt, noch
konnten die Empfindungen der Öffentlichkei-

ten eingeschätzt werden. Was für eine Strafe
könnte überhaupt dem Ausmaß der Verbre-
chen gerecht werden? Hatten die deutschen
Massenmörder es „verdient“, vor Gericht ge-
stellt zu werden, wo sie sich öffentlich ver-
teidigen konnten? Widersprach das nicht den
nur zu verständlichen Rachewünschen, ge-
rade auf Seiten der Opfer und Geschädig-
ten? ULRIKE WECKEL (Berlin) hob die Er-
rungenschaft hervor, die Chefankläger Robert
Jackson zu Beginn seiner Eröffnungsrede aus-
sprach: „That four great nations, flushed with
victory and stung with injury stay the hand of
vengeance and voluntarily submit their cap-
tive enemies to the judgement of law is one
of the most significant tributes that Power has
ever paid to Reason.“

Die Alliierten erhoben schließlich Ankla-
ge unter anderem wegen „crimes against hu-
manity“. Diese beinhalteten auch die Ermor-
dung der europäischen Juden. Die Shoah
wurde somit – entgegen manchen Thesen in
der Historiographie – beachtet, wenngleich
nicht in einer Weise, die ihrer Bedeutung an-
nähernd gerecht werden konnte. Gleichwohl
kam LAURA JOCKUSCH (Haifa/Jerusalem)
in ihrer Untersuchung, wie der 1936 in Genf
gegründete Jüdische Weltkongress (World Je-
wish Congress, WJC), der sich als Nichtre-
gierungsorganisation des Diasporajudentums
und des „geretteten Rests“ (She’erit Haple-
ta, die Eigenbezeichnung der jüdischen Über-
lebenden) verstand, zu einem überraschen-
den Ergebnis. Der WJC hatte versucht, so
Jockusch, die Shoah im Nürnberger Prozess
sehr viel mehr herauszustellen, zeigte sich
aber durchaus zufrieden mit dem Erreichten
und das, obwohl viele seiner Initiativen ge-
scheitert waren, weil den Alliierten aus unter-
schiedlichsten (und nicht immer guten) Grün-
den andere Gesichtspunkte wichtiger erschie-
nen. Seit 1942 hatte sich das 1941 vom WJC
gegründete Institute of Jewish Affairs mit der
Dokumentation der Shoah und den Rechtsfra-
gen zur Strafverfolgung der Täter befasst. Es
sei dem WJC aber weder gelungen, als nicht-
staatliche Organisation einen Sitz in der im
Oktober 1943 in London gegründeten United
War Crimes Commission (UWCC) zu erhal-
ten, noch die Strafverfolgung von deutschen
Verbrechen gegen deutsche und österreichi-
sche Juden in das Mandat der UWCC ein-
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zubeziehen, da nur Kriegsverbrechen an Bür-
gern feindlicher Staaten verfolgt werden soll-
ten. Ende 1944 forderte der WJC eine offizi-
elle jüdische Vertretung bei der Strafverfol-
gung der Täter, weil das jüdische Volk ein be-
sonderes Schicksal erlitten habe. Im Juni 1945
sprach der WJC mit Robert Jackson über ei-
nen separaten Prozess zur Ermordung der Ju-
den, und schließlich stand die Möglichkeit
im Raum, den Präsidenten der Zionistischen
Weltorganisation, Chaim Weizman, als Zeu-
gen auftreten zu lassen. Zwar schlugen all
diese Initiativen fehl. Aber Jackson nutzte ger-
ne das vom Institute of Jewish Affairs zusam-
mengestellte Material, und der Leiter des In-
stituts, Jacob Robinson, formulierte alle die-
jenigen Passagen der Anklagerede Jacksons,
die sich auf Juden bezogen. Das war vielleicht
schon mehr als der WJC realistischerweise er-
warten konnte, so Jockusch. Denn das jüdi-
sche Volk stellte zu diesem Zeitpunkt noch
kein „Rechtssubjekt“ dar, die Staatsgründung
Israels stand noch bevor, es gab keine offizi-
elle jüdische Delegation. Daher seien jüdische
Vertreter auf die Gunst anderer staatlicher Re-
präsentanten angewiesen gewesen.

Dieses Problem beschäftigte auch die En-
de 1943 gegründete und vom Historiker Sa-
lo Baron geleitete Organisation „Commissi-
on on European Jewish Cultural Reconstruc-
tion“ (JCR), wie ELISABETH GALLAS (Leip-
zig/Wien) herausstellte. Der JCR sei es um
die Auffindung und Rückgabe geraubter jüdi-
scher Kulturgüter gegangen und um die Fra-
ge, ob jüdische Kultur in Europa wiederherge-
stellt werden könnte. Es war Hannah Arendt,
die ab August 1944 die Forschungsabteilung
des JCR leitete. Das Ausmaß der Zerstörung
und des Raubes wurde durch Recherchen im-
mer klarer. Damit sei die Absicht der Wie-
derherstellung jüdischen kulturellen Lebens
in Europa in den Hintergrund gerückt, und
die Rückerstattung sollte an die neu entste-
henden Zentren jüdischen Lebens außerhalb
Europas erfolgen. Wie aber konnte das nicht-
staatliche, transterritoriale Kollektiv der Ju-
den als Rechtssubjekt anerkannt werden, da
Rückerstattungsvereinbarungen seit 1907 auf
dem Territorialprinzip beruhten? Arendt hat-
te schon seit 1941 für die Aufstellung einer jü-
dischen Armee plädiert, um so das Recht zu
erstreiten, eine gestaltende Rolle in der Nach-

kriegsordnung einzunehmen. Da dies nicht
geschah, war ab 1945 ganz unklar, an wen ge-
raubte jüdische Kulturgüter zurückgegeben
werden sollten. Die JCR habe daher auf ei-
ne Treuhandorganisation gedrängt und sich
1947 mit 17 weiteren jüdischen Organisatio-
nen zusammengeschlossen; das „European“
verschwand aus dem Namen, Hannah Arendt
übernahm die Geschäftsführung. 1949 wurde
die JCR tatsächlich als Treuhänderin für er-
benlose jüdische Kulturgüter anerkannt, aller-
dings nur in der amerikanischen Zone. In die-
sem Zusammenhang, so Gallas, reiste Arendt
Ende 1949 nach Deutschland und schrieb ihre
niederschmetternden Erfahrungen in ihrem
Essay Besuch in Deutschland auf. Ihr zentra-
les Anliegen, die Anerkennung des universel-
len „Rechts, Rechte zu haben“, fand seinen
Ausdruck in ihrer Arbeit für die JCR.

In den Vorträgen von MARK ROSEMAN
(Bloomington) und ULRIKE WECKEL (Ber-
lin) ging es weniger um Rechtsfragen als
vielmehr darum, welche Rolle Rachewünsche
und Rachephantasien bei Juden und Deut-
schen gespielt haben. Roseman illustrierte das
in Frage stehende Problem mit einem Witz,
den überlebende Juden in Israel erzählten:
Hitler, trying to hide his post-war identity,
enters a Café in Prague and sees a survivor
reading the daily newspaper. „Could I bor-
row your paper?“ whispers Hitler politely.
The Jew, recognizing Hitler, answers in fu-
ry: „No, Herr Führer, you will never get a
newspaper from me after what you have do-
ne to my people during the war.“ Der Man-
gel an Rache wurde ironisiert. Und tatsächlich
sind nicht viele Quellen überliefert, in denen
Rache an den nationalsozialistischen Deut-
schen eine Rolle spielt, weder zeitgenössisch,
noch nach Kriegsende. Aber stimmt es wirk-
lich, so fragte Roseman, dass die ungeheuren
Ohnmachts- und Verlusterfahrungen der jü-
dischen Opfer nicht zu mehr Wut, Zorn und
Rachewünschen geführt haben? Ist die weit-
gehende Abwesenheit von Rache, oder besser
die Nichtthematisierung von Rachebedürfnis-
sen, nicht vielleicht eher ein Resultat von
Selbstzensur auf allen Seiten und hat mehr
mit Wünschen nach dem Bild vom schwa-
chen, aber „edlen“ Opfer zu tun? Einige is-
raelische Historiker weisen auf die Fülle von
letzten Worten der Opfer hin, in denen der
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Schrei nach Rache und Vergeltung deutlich
sei, oft geradezu als bleibende Verpflichtung
für die Überlebenden formuliert. Erst seit ei-
nigen Jahren ist bekannt, dass es auch orga-
nisierte Versuche gab, Rache an Deutschen
und Nazis zu üben; erinnert sei an die Ver-
suche jüdischer Partisanen aus Litauen und
Polen, sechs Millionen Deutsche zu vergif-
ten, die bis zu 150 Hinrichtungen von ös-
terreichischen SS-Männern durch Mitglieder
der Jüdischen Brigade und die jahrzehntelang
weltweit agierenden jüdischen Untergrund-
kommandos, die führende Nazis jagten. Die
Nichtthematisierung von Rachebedürfnissen
und -aktionen wirft die Frage nach der Ge-
staltung von Erinnerungen und Holocaust-
narrativen auf. Die Unterschiede in der jid-
dischen und der englischen, bzw. französi-
schen Version der Erinnerungen von Eli Wie-
sel verdeutlichen das Problem: Hieß es auf
Jiddisch: „Am Morgen des nächsten Tages
machten sich die jüdischen Jungs auf nach
Weimar, um Kleidung und Kartoffeln zu steh-
len. Und deutsche Schicksen zu vergewalti-
gen“, lautete die englische Fassung: „On the
following morning, some of the young men
went to Weimar to get some potatoes and clo-
thes – and to sleep with girls. But of reven-
ge, not a sign“. Roseman verwies in diesem
Zusammenhang auch auf die seit Beginn des
20. Jahrhunderts entstehende jüdische Tradi-
tion, antijüdische Greueltaten in „objektiver“
Weise festzuhalten, um spätere Gerichtsver-
fahren zu ermöglichen. Das heißt, der bren-
nende Wunsch nach Rache konkretisierte sich
womöglich in den Aufzeichnungen selbst, oh-
ne ausdrücklich Rachewünsche zu artikulie-
ren.

Es gab also durchaus Anlass für die Ängs-
te von Deutschen vor Rache von Juden, gera-
de vor dem Hintergrund, dass Rache gewis-
sermaßen als normal und gerechtfertigt an-
gesehen wurde („Wir haben das getan, und
das ist jetzt die Quittung dafür“). Aber die-
se Ängste waren verbunden mit der anti-
semitischen projektiven Phantasie einer „jü-
dischen Weltmacht“, die die Bomben der
Alliierten dirigieren könne. An diese Frage
nach den deutschen Vorstellungen zu „jü-
discher“ Rache schloss ULRIKE WECKEL
(Berlin) an, indem sie Quellen zu Angeklag-
ten und Verteidigern im Hauptkriegsverbre-

cherprozess sowie Kommentare zum Prozess
aus der deutschen Bevölkerung untersuch-
te. Glaubten Deutsche, in Nürnberg würden
Juden Sühne fordern oder Rache nehmen?
Sie stellte den pauschalisierenden Antisemi-
tismusverdacht in Frage und kam zu diffe-
renzierten Ergebnissen. Zwar schürte die NS-
Propaganda ab 1943 eine Weile gezielt Ängs-
te vor der Rache von Juden, interessanterwei-
se weniger als Drahtzieher des Bolschewis-
mus denn als Hintermänner der westlichen
Regierungen. Aber im Propagandaministeri-
um hielt man das schließlich für kontrapro-
duktiv und setzte auf Ermahnungen zu hel-
denmütigem „Abwehrkampf“. Inwiefern war
den Deutschen klar, dass Nürnberg gerade ei-
nen Verzicht auf Rache darstellte? Von den
Angeklagten ereiferte sich nur Julius Strei-
cher, dass der Prozess „ein Triumph des Welt-
judentums“ sei. Weder bei Robert Ley noch
bei Hermann Göring, Baldur von Schirach,
Joachim von Ribbentrop oder Hans Fritzsche
lassen sich ähnlich eindeutige Äußerungen
finden, ebenso wenig bei ihren Verteidigern.
Die amerikanische Militärregierung versuch-
te zu ermitteln, wie die deutsche Bevölkerung
über den Prozess dachte, sofern sie ihn nicht
– wie so viele – schlicht zu ignorieren such-
te. Erstaunlicherweise sank die Quote derjeni-
gen, die angaben, den Prozess für fair zu hal-
ten, nie unter 75 Prozent; die Urteile hielten
55 Prozent für gerecht, Kritik gab es vor al-
lem an den drei Freisprüchen. In Tagebüchern
und Briefen ist eine Vielzahl unterschiedli-
cher Stimmen zu finden. Am auffälligsten er-
scheint dabei, dass zum einen die Sorge vor
kollektiven Schuldzuschreibungen kursierte,
zum anderen, dass viele sich selbst zum Op-
fer der Nationalsozialisten stilisierten. Daher
entwickelten sie ihrerseits Rachegelüste ge-
gen prominente Nationalsozialisten. Relativ
wenige Quellen belegen antisemitische Ver-
schwörungsannahmen. Weckel kam zu dem
Schluss, dass, obwohl der Mord an den Juden
Europas in Nürnberg nicht zu einem eigen-
ständigen Anklagepunkt geworden war, den
meisten Deutschen 1945/1946 klar war, dass
der Judenmord ein ungeheuerliches, nicht an-
gemessen zu sühnendes Verbrechen darstell-
te.

Dass viele Deutsche daher Gerichtsprozes-
se, Rache und Vergeltung in gewisser Hin-
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sicht als erwartbar und normal ansahen, stell-
te MICHAEL STOLLEIS (Frankfurt am Main)
in seinem Kommentar einleitend heraus. Er
wies vor allem auf die Schwierigkeit hin, Ge-
rechtigkeitsvorstellungen und Rachephanta-
sien für 1945/1946 zu rekonstruieren. Je mehr
Quellen man studiere, desto vielfältiger und
uneinheitlicher werde das „Stimmengewirr“.

Er griff vor allem den Gedanken auf, dass
Rache meist nicht thematisiert wurde. Enor-
me psychische Energien seien darauf ver-
wandt worden, Rache-, Schuld- und Scham-
gefühle gleichsam einzusargen, nicht nur auf
Opfer-, sondern auch auf Täterseite. „Der
Feind als Frage nach der eigenen Gestalt“ ha-
be bei den Tätern zur Epoche des „kollekti-
ven Beschweigens“ geführt, die erst in den
1960ern aufgebrochen worden sei. Das Pro-
blem, dass die jüdischen Opfer im damals gel-
tenden Völkerrecht kein „Rechtssubjekt“ dar-
stellten, erfuhr gerade durch die internatio-
nalen Reaktionen auf die Verbrechen der Na-
tionalsozialisten eine grundlegende Verände-
rung, wie die UN-Menschenrechtscharta von
Dezember 1948 zeige. STOLLEIS endete sei-
nen Kommentar mit dem Plädoyer, Histori-
ker möchten sich angesichts der Komplexi-
tät der zu untersuchenden Geschehnisse nicht
mit vorschnellen und simplifizierenden Ant-
worten zufrieden geben. Gerade bei der Er-
forschung von Massenverbrechen und ihren
Nachwirkungen nehme die Fassungslosigkeit
eher noch zu, je mehr Details man erfahre. Der
Berichterstatter kann sich dem nur anschlie-
ßen und konstatieren, dass die Sektion der
Komplexität des spannenden Themas gerecht
wurde durch vier nachdenklich stimmende
Vorträge, die neues Quellenmaterial vorstell-
ten, den abrundenden Kommentar und eine
lebhafte, interessante Diskussion. So sollten
Sektionen auf dem Historikertag sein!
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